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Anträge können direkt bei der Ansprechpartnerin
Frau Meyer 04471/15-180 oder per E-Mail
ag.meyer@lkclp.de angefordert werden.
Der Antrag kann auch aus dem Internet
www.lkclp.de Bauen und Umwelt Natur-� �

schutz und Landschaftspflege Downloadange-�

bote heruntergeladen werden.

Nach Eingang des Antrages wird der Gewässer-
randstreifen vor Ort, im Beisein eines Vertreters
des Landkreises Cloppenburg, gemeinsam mit
dem Zuwendungsempfänger oder dessen Vertre-
ter ausgemessen.

Als Grundlage für die Gewährung der Zuwendung
wird eine schriftliche Nutzungsvereinbarung ge-
schlossen.

Antragsteller:
Verzicht auf Bearbeitung und Bestellung der
Randstreifen (inkl. Verzicht auf Mahd, Beweidung,
Düngung, etc.)

Landkreis Cloppenburg:
Zahlung des Förderbetrages jährlich nach Ablauf
eines jeden Pachtjahres

Wo kann der Antrag gestellt
werden?

Was erfolgt nach der Antrag-
stellung?

Aufgaben der Vertragspartner



Der Landkreis Cloppenburg fördert die Stilllegung
von Randstreifen auf ackerbaulich bewirtschafte-
ten (einschließlich erwerbsgärtnerischen) Nutz-
flächen, um Gewässerbelastungen zu vermindern.
Mit diesem Förderprogramm soll die Artenvielfalt
und die Sicherung von Lebensräumen in den Ufer-
bereichen von Gewässern gestärkt werden.

Eigentümer oder mit Einverständnis des Grund-
stückseigentümers auch Pächter von Ackerflächen
mit einer Vertragslaufzeit von noch mindestens 3
Jahren, deren Grundstücke an Fließ- oder Stillge-
wässer angrenzen oder sie umschließen, können
Anträge auf Förderung stellen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förde-
rungsmittel besteht nicht.

Gefördert wird auf Ackerflächen die Nutzungsauf-
gabe für einen 5 m breiten Randstreifen entlang
eines Gewässers. Bei sehr schmalen Grund-
stücken kann ausnahmsweise die Gesamtfläche
gefördert werden.

In Schutzgebieten bzw. schutzwürdigen Bereichen
kann ein Randstreifen von bis zu 20 m Breite, aus-
nahmsweise auch die Gesamtfläche, gefördert
werden.

Hier verläuft ein Gewässerrandstreifen entlang der Südradde (schutz-
würdiger Bereich), sowohl in einer Breite von 5 m als auch in einer
Breite von 20 m.

Für eine nachhaltige ökologische Wirkung des
GWR, ist ein mehrjähriger Zeitraum wünschens-
wert.
Daher beläuft sich der Förderzeitraum in der Regel
auf zunächst 5 Jahre, muss aber mindestens 3
Jahre betragen.
Eine Verlängerung ist möglich.

Die Förderungssumme beläuft sich auf 750,00
Euro je ha und Jahr bis zu einer Ackerzahl von 25
Punkten. Für jeden weiteren Bewertungspunkt
werden zusätzlich 0,12 Euro bis zu einem Höchst-
betrag von 1.100,00 Euro je Jahr und ha bezahlt.
Maßgeblich für die zugrunde gelegten Acker-
zahlen sind die neuesten Unterlagen des Kataster-
amtes.

Warum gibt es das Gewässer-
randstreifenförderprogramm?

Wer kann an dem Programm
teilnehmen?

Was wird gefördert?

Wie lange läuft die Förderung?

Wie hoch ist die Förderung?

Der geförderte Geländestreifen gilt weiter-
hin als landwirtschaftlich genutzte Fläche.
Das Recht, diese Flächen nach Beendigung
der Laufzeit dieses Vertrages in derselben Art
und demselben Umfang wie zum Zeitpunkt
der Antragstellung nutzen zu können, bleibt
bestehen.
Die Teilnahme am Gewässerrandstreifen-
förderprogramm hat prämienrechtlich keine
Auswirkung.


